
 

                  

 

 

 

 
Anmeldeformular für die Bläserklasse der Klasse 5 (2024/2025) 
 
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Bläserklasse der 5. Jahrgangsstufe an. 
Mein Kind wird das hierfür notwendige Zusatzangebot (Instrumentenausleihe gegen Ge-
bühr, Instrumentalunterricht in Kleingruppen an der Kreismusikschule, zusätzliche En-
semblestunde am LMG) wahrnehmen.  
 
Name des Kindes:                                    Geburtsdatum: 
 

_____________________________________         ____________________________ 
 
Name, Anschrift, Telefon-Nr. und E-Mail-Adresse des/der Erziehungsberechtigten: 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Gewünschtes Instrument: 
 

Querflöte    Trompete 
 
Klarinette     Saxofon 
 
Posaune     Euphonium 
 
Tuba      Schlagzeug (Teile) 

 
 
Das Zustandekommen der Bläserklasse hängt von einer Mindestteilnehmerzahl ab. Vor 
Beginn wird eine Anmeldung bei der Kreismusikschule Geldern notwendig. Dazu erhal-
ten Sie Informationen von der KMS Geldern, wenn absehbar ist, ob die Bläserklasse 
eingerichtet werden kann.  
 
Die Kosten für den Unterricht sowie Instrumentenausleihe / Versicherung betragen zur-
zeit 38,50 € monatlich. (14,00 € Dauerauftrag für den Förderverein des LMG und 24,50 € 
Einzugsermächtigung für die Kreismusikschule, siehe Vertrag) 
 
Ich erkläre mich zur Übernahme der entstehenden Kosten bereit und bin außerdem da-
mit einverstanden, dass zu diesem Zweck meine Daten an die KMS Geldern weiterge-
geben werden.  
 
 

_________________________        _________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten  

Bitte wählen Sie drei 
Instrumente anhand von 
Ziffern aus. 
Ziffer 1 steht für die ers-
te Wahl, die Instrumente 
2 bzw. 3 können aus-
gewählt werden, wenn 
zu viele Meldungen für 
das Instrument der ers-
ten Wahl vorliegen. Eine 
verbindliche Entschei-
dung fällt aber erst nach 
dem Instrumentenzirkel 
(1. Monat des neuen 
Schuljahrs). 

 


